
Osterreichischer Gewerksc:haftsburd 
GEWERKSCHAFT ÖFFEN11.ICHER DIENST 
1010 Wien, Teinfaltstraße 7, Telefon 63 96 61, Fernschreiber_._ 

IAn das 

L 

Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst u. Sport 

Minoritenplatz 5 

1014 Wien 

..J 

114402 göd a 

Unser Zeichen - bitte anführen Ihr Zeichen Wien, 26. März 1985 
Zl. 4.82�/85 - VA/Sehr Zl. 12.940/6-111/2/85 

Betr.: Stellungnahmen der Bundessektionen der Lehrer 
zum Entwurf einer 4. SchUG-Novelle 

Die Gewerkschaft öffentlicher Dienst erlaubt 

sich in der Anlage die Stellungnahmen der Lehrer­

sektionen zum Entwurf einer 4. Schulunterrichts­

gesetz-Novelle zu übersenden. 

Wir ersuchen, die angeführten Änderungswünsche 

in den Entwurf aufzunehmen. 

So�lte dies nicht möglich sein, bitten wir um 

Aufnahme von Verhandlungen mit den einzelnen 

Lehrersektionen. 

Mit dem Hochachtung 

2 Beilaqen: Stellungnahme der 
Lehrer an allgemeinbildenden 

EUNDESMHnSTERlUM Stellungnahme der 
Lehrer an be�ufsbildenen 
höheren Schulen 

�l\ UUERRICHT, KUNST UND SPORT 

nachr.: BS 10, 11, 1 2, 14 

DVR:0046655 

Elng.: 2 8. M RZ. 1985 
Zahl: 

Bg. L. 

I 
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( !Iit, � S�I C-) 
C;-D� -1I,,""'y� Stellungnahme der BS 11 zur 4. SchUG-Novelle: 

Die BS 11 stellt fest, daß der vorliegende Entwurf in�d1chenTeilen 

den Verhandlungsergebnissen entspricht.· In der Folge soll nun auf jene 

Textabschnitte eingegangen werden, die 

- sich mit dem letzten Stand der Verhandlungen nicht decken 

schon in den vorangegangenen Verhandlungen beeinsprucht wurden 

- neue Aspekte beinhalten" 
Grundsätzlich ist festzuhalten, daß der geplante Termin des Inkraft-

tretens (1.9.1985) im Widerspruch zur Aussage des Herrn Bundes­

ministers Dr. Herbert Moritz gegenüber Vertretern der Erweiterten 

Bundessektionsleitung vom 6.11.1984 steht, wonach die 4.SchUG-Novelle 

erst mit Herbst 1986 in Kraft treten sollte. 

( Gegen jene Passagen, in denen Adaptionen aufgrund der bevorstehenden 

Hauptschulreform erfolgen, erhebt die BSL 11 keinen Einwand. 

( 

Hinsichtlich der im Gesetzesentwurf enthaltenen Vorschläge zum Ausbau der 

Schulpartnerschaft ist festzuhalten: 

Die BS 11 bekennt sich zu einer gedeihlichen Schulparnterschaft, die dazu 

beitragen kann und soll, dem Bildungs- und Erziehungsauftrag zu entsprechen. 

Die Übertragung von Entscheidungskompetenzen an den SGA und die Teilnahme 

von Eltern- und Schulvertretern an den Lehrerkonferenzen lassen Fragen der 

Haftung und der Amtsverschwiegenheit offen und bedürfen einer weiteren 

Beratung. Die Abgeltung der für die Lehrer neu erwachsenden Aufgaben ist 

derzeit in keiner Weise gesichert, muß aber bei Inkrafttreten der Novelle 

gesetzlich abgedeckt sein. Daher wird die Beurteilung im Vorblatt, daß keine 

zusätzlichen Kosten erwachsen, bestritten. 

Auf die Stellungnahme der BS 11 zum Referentenentwurf und die dazu ausge­

führten Stellungnahmen zu den Problemkreisen Klassenelternberatung, Teil­

nahme von Eltern und Schülern an Konferenzen und Erweiterung der Kompetenzen 

des SGA sei verwiesen. Mit Bedauern wird festgestellt, daß die Vorschläge 

der BS 11, die auf einer breiten Meinungsbildung im'lerhalb .der",Kollegen­

schaft beruhen, sowohl zur Verbesserung der Schulpartnerschaft als auch 

bezüglich sonstiger Novellierungsvorschläge nur zum Teil berücksichtigt 

wurden. 

s. Bl. 2 
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Zu den einzelnen Paragraphen: 

Zu Ziffer 8 (§13 a) 

1.) Die Freiwilligkeit der Teilnahme muß auch für die Lehrer gelten • 

. Forderung nach Abgeltung und budgetärer Absicherung. 

2.) Eine Beschränkung der Zahl der schulbezogenen Veranstaltungen 

wäre zu überlegen. Die Erfüllung des Lehrplans darf durch eine 

große Anzahl von schulbezogenen Veranstaltungen und den dadurch 

bedingten Stundenentfall nicht gefährdet werden. 

3.) Der Schulleiter muß die Möglichkeit haben. einen Beschluß zur 

Durchführung einer schulbezogenen Vera�staltung zu sistieren, 

wenn sie pädagogisch unzweckmäßig oder dienst- und besoldungs­

rechtlich nicht gedeckt·wäre. 

zu Ziffer 11: (§19,2) 
Die Aufnahme der gerechtfertigten und nicht gerechtfertigten 

Absenzen sollte auch im Jahreszeugnis erfolgen (ausgenommen 

Abschlußzeugnis) . 

zu Ziffer 21: (§42) 

DieBSL erneuert ihre Forderung nach Wiedereinführung eines 

Schriftführers bei Externistenkommissionen. 

zu Ziffer 22: (§43,2) 

eine Umformulierung wird vorgeschlagen 

1) "mutwillig" statt "böswillig" 

2) "Beschädigungen •••• sind zu beseitigen und wiedergutzumachen ••• " 

zu Ziffer 23: (§44,1) 

a) Die Interessenslage privater Schülerhalter sollte berücksich�igt 

werden. 

b) Die Rechte der Personalvertretung müssen gewahrt bleiben. 

c) Die für den regulären Schulbetrieb, aber auch für Schulveran­

staltungen und schulbezogene Veranstaltungen anzuwendende Haus­

ordnung läßt die Frage allfälliger Haftungsansprüche aktuell 

werden. 

zu Ziffer 24: (§45,3) wird ausdrücklich begrüßt 

zu Ziffer 26: (§47,1) 

1.) Der Gedanke, daß der SGA diese Maßnahmen setzt, ist sicher gut 

s.Bl. 3 
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gemeint. Die konkrete Durchführung wirft Probleme auf: 

a) Untersuchungsverfahren 

b) Anhörungsrecht 

c) Berufungsmöglichkeit 

2.) Die Anwendung von Erziehungsmitteln durch den SGA kann dazu 

führen� daß nicht beteiligte Schüler/Eltern über einen Schüler 

"Gericht halten". Fragen der Befangenheit sind ebensowenig aus­

zuschließen wie bei Bruch der Amtsverschwiegenheit keinerlei 

Sankdbnsmöglichkeiten anwendbar sind. Die Gefahr des Eingriffs 

in die Erziehungsrechte anderer Eltern muß gesehen werden. Der 

Nachweis des erzieherischen Werts der Anwendung von Erziehungs­

mitteln durch den SGA wird abzuwarten sein. Diese kritischen 

Bemerkungen sollen nicht in Abrede stellen, daß der Text dem 

Verhandlungs ergebnis entspricht. 

zu Ziffer 32: (§ 57,5) 

Bedeutet eine AUSo1eitung der Verpflichtung. der _z�r_,!eilnahme ver­

haltenen Lehrer. Die besoldungsrechtl. Abgeltung wird gefordert. 

zu Ziffer 33: (§ 57,11) 

Im Zusammenhang mit der Zuteilung von Mitentscheidungsrechten an 

die Eltern- und Schülervertreter im SGA im Rahmen der Lehrerkon­

ferenz-en (u.a� gemäß § 47,2 2. Satz und § 49,2) gelten die 

gleichen Bedenken wie bei Ziffer 26. 

zu Ziffer 34: (I 57a) ist ersatzlos zu streichen. 

Diese Rechte sind nach Ansicht der BSL durch die gewählten 

Vertreter (Klassensp�ch�rgegenüber Lehrern der Klasse und Klassen­

vorstand, Schulsprecher gegenüber Schulleiter und Schulbehörde, 

SGA-Mitglieder im Rahmen ihrer Befugnisse) wahrzunehmen. Zudem 

deckt § 17 (pädagogische Verantwortlichkeit des Lehrers) diesen 

Bereich völlig ab. 

zu Ziffer 35: ( 58,2 (2) I.d ist gemäß § 20,6 ersatzlos zu streichen. 

( § 58,(2), 2.a ist hinsichtlich des Rechts auf Mitentscheidung 

'bei der AntragsteIlung auf Androhung des Antrags auf Ausschluß 

neu zu formulieren. 

zu Ziffer 36: (§ 59,3) 

Die Vertretung des verhinderten Mandatars wird hier zu vage 

definiert (Handelt es sich bei den Vertretern um bereits bei der 

Wahl auf konkrete Mandatare fixierte oder frei einsetzbare Per­

sonen. (Ein Schülervertreter wird im Falle seiner Verhinderung 

s.BI. 4 
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jeweil�von seinem Stellvertrete� vertreten) . 

( § 59,4) muß lauten: " • • •  wobei das Einvernehmen • • • •  herzu­

stellen ist". 

zu Ziffer 38: (§ 61,1) § 43 ist zu erwähnen 

(§ 61,2) Hier liegt ein offenkundiger Textfehler vor: 

Für den gesamten. Bereich der ARS gibt es einen SGA. Es ist 

daher nicht einzu�ehen, warum die Kompetenz des SGA (Vertretungs­

rechte) nicht auch für die Unterstufe der ARS gelten sollten. 

Eine dementsprechende Neufassung ist nötig. 

§ 61 (2) 1 d: Vom logischen System her wäre es erforderlich, 

das Recht auf Teilnahme der Elternvertreter im SGA an Teilen 

der Lehrerkonferenzen auf den gesamten Bereich der ARS auszu­

dehnen (siehe oben). An Teilen der Konferenz, in denen Lehrer­

angelegenheiten behandelt werden, sollen Vertreter der Schüler 

und Eltern nicht teilnehmen. Die Nennung des § 20,6 hat" zu unter­

bleiben. 
-. ---

§ 62: fiir die an Klassenelternberatungen teilnehmenden Lehrer 

muß die Reisegebührenvorschrift anwendbar sein, bzw. müssen all­

fällige Fahrtkosten ersetzt werden. Die BS 11 fordert die be­

soldungsrechtliche Abdeckung (Abgeltung der neben der normalen 

Dienstverrichtung anfallenden Zeit dienstlicher Verwendung) für 

die zur Te�lnahme verpflichteten Lehrer. Eine Verpflichtung zur 

Teilnahme darf nicht für alle Klassenlehrer erwachsen (siehe 

Zweistundenfächer) . 

zu Ziffer 40: ( § 63 a) verweist die BS 11 auf ihre Stellungnahme zu Ziffer 41 

zu Ziffer 41: ( § 04) die vorgeschlagenen Entscheidungskompetenzen können 

zum-Teil in den Dienstplan eingreifen. In allen Angelegenheiten, 

in denen die Personalvertretung befaßt werden muß (§ 9 PBVG) , 

sind die Rechte der PV sicherzustellen. 

§ 64 (2) 1a: sollte auf langfristige Planung abgestellt werden 

und ist daher zu formulieren: 

"Fragen der langfr1stigen Planung • • • • •  
It 

§ 64 (2) 1m: auf die Stellungnahme zu § 61,2 wird verwiesen. 

§ 64 (2) Id: auf die Stellungnahme zu § 44,1 wird verwiesen. 

§ 64 (2) Ig: auf die Stellungnahme zu § 47,1 wird verwiesen. 

§ 64 (8) : die Modalität der Bestimmung der Stellvertreter ist 

zu vereinfachen (z.B. durch Nominierung durch den Gewählten) . 

s. Bl. 5 
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§ 64 (9). 5. Zeile: die Einberufungsfrist hat zwei Wochen 

zu betragen. 

letzter Satz: auf die Antinomie zu den Wahlterminen 

sei hingewiesen. In der vorgeschlagenen 

Regelung würden unter Umständen SGA - Mit­

glieder über Angelegenheiten entschei.den, 

die außerhalb ihrer Funktionsdauer liegen. 

Der Satz ist ersatzlos zu streichen. 

"§ 64 (14) : statt "hat einzuladen" ist zu formulieren "kann 

einladen". 

Für die allfällig zusätzlich eingeladenen Lehrer gilt 

die Stellungnahme zu § 62 in Analogie. 

§ 64 (16) : ersatzlos zu streichen, da sich hier eine unnötige 

Überbürokratisierung abzeichnet. 

§ 64 (17) : die Sistierung soll auch bei Gefährdung der Erfüllung 

des Lehrplans und bei fehlenden. budgetär�n._y?_raussetzungen 

und dienst- und besoldungs rechtlichen Unklarheiten ausge­

sprochen werden können. 

§ 64 (19) : die Vertretungsreihenfolge nach Lebensjahren scheint 

wenig günstig - bei der Vertretung des Schul�eiters sollte 

in der bisher gültigen Form vorgegangen werden. 

zq Ziffer 43: (§ 68) lit. u der gültigen Fassung ist nach Meinung der BS 11 

ersatzlos zu streichen. Die punktuelle Erklärung der Hand­

lungsfähigkeit nicht eigenberechtigter Schüler und die 

jederzeitige Rücknahmemöglichkeit stellt durch die umfang­

reiche Evidenzhaltung eine hohe administrative Belastung 

der Klassenvorstände dar. Die BS 11 schlägt vor, bei der 

bisherigen Pauschalerklärung zu bleiben.
c 

zu Artikel 111: (1) Angesichts der zahlreichen offenen Fragen wird beantragt, 

mit der Durchführung der N'ovelle noch zuzuwarten und für 

die Klärung der offenen Fragen ehebaldigst einen neuen 

Verhandlungs termin festzusetzen. 

Bei der Erteilung der Verordnungsermächtigung muß vom 

Fristenlauf her 'ein sinnvolles Begutachungsverfahren sicher­

gestellt sein. 

�------,.... ..... ------_ .. ��-�"------�------
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Bundessektion der Lehrer an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BS 14) 
1013 Wien, Wipplingerstraße 28/5/ Zi 512, Telefon 636335, 636298 

An das 
Präsidium der 
Gewerk�:haft öffentlicher Dienst 

Teinfaltstraße 7 
1010 Wien 

-, 

..J 
Unser Zeichen - bitte anführen Ihr Zeichen 

Zl. 4.826/85 - VAjBru 

Wien, 1985 03 22 

Prof. SK/Dir. Tu/Ma/280/85 

Betrifft: Entw./4. SchUG-Novelle; 
Begutachtung 

Werte Kollegen! 

Die Bundessektionsleitung 14 übermittelt in der Anlage eine Stellunq­

nahme zum Entwurf der 4. SchUG-Novelle. 

DVR:OQ46655 

I 
: .t 
; "I 
\ ' , J vt/\ , 

Mit gewerkschaftlichen Grüßen 

Prof. Dkfm. �1ag. Helmut Skala 

� \ -. .J . 
; --- , 
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OsterrBichischer Gewerkschaftsbrd 
�l � GEWERKSCHAFT ÖFFENTIJCHER DIENST @ 0 @) Bundessektion der Lehrer an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BS 14) 

1013 Wien, Wipplingerstraße 28/5/ Zi 512, Telefon 636335, 636298 

Betrifft: Entwurf einer 4. SchuG-Novelle; 

Stellungnahme 

Grundsätzlich muß mit Bedauern festgestellt werden, daß 

dieser Entwurf einer' 4. SchuG-Novelle den Bereich der 

Leistungsbeurteilung und das Aufsteigen in die nächst­

höhere Schulstufe ausklammert. 

Außerdem hat der frühere Unterrichtsrninister, Dr. Helmut 

Zilk, bei der ersten Vorlage des Beamtenentwurfes zur 

4. SchuG-Novelle eindeutig festgestellt, daß eine Novellierung 

nur in Frage kommt, wenn alle Beteiligten dieser Neufassung 

zustimmen • 

. . Im Rahme.n der Schulgemeinschaftsgespräche konnte aber über 

den nunmehr vorliegenden Entwurf kein vOllständiges Ein­

vernehmen mit den Lehrerv�rtretern der berufsbildenden mittleren 

und höheren Schulen', erzielt werden. Es wurden keine abschließenden 

Gespräche mehr geführt. 

Auch die dienst- und besoldungsrechtlichen Aspekte der Ausweitung 

der Schulgemeinschaft wurden bisher außer Betracht gelassen. Die 

vorgesehene 4. SCHUG-Novelle kann daher erst in Kraft treten, wenn 

auch die dienst- und besoldungsrechtlichen Fragen für die Lehrer 
geklärt sind: 

+ Aufwertung des Ordinariats 
+ Erhöhung der Leiterzulage 
+Einrechnungen je Lehrer auf grund der vermehrten Einbindung 

der Lehrerschaft bei der Aktivierung der Schulgemeinschaft. 

Es muß daher gefordert werden, daß vor in Kraft setzen der 4. SCHUG­
Novelle mit den Lehrervertretern der berufsbildenden mittleren und 
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höheren Schulen noch eingehende Gespräche geführt werden. (Dies würde 

einem Versprechen des früheren Unterrichtsministers Dr. Zilk entsprechen) 

Darüberhinaus ist es im Österreichischen Beamtenrecht nunmehr einmalig, 

daß der Schulleiter gemäß § 64 Abs. / 17 des Entwurfes praktisch weisungs-

gebunden gegenüber dem Schulgemeinschaftsausschuß werden soll. Die 

Situation, die dadurch geschaffen werden soll, ist hinsichtlich unseres 

gesamten Rechtssystems bedenklich und wird e5ner eingehenden Überprüfung 

durch den Verfassung- und Verwaltungsgerichtshof zugeführ� werden müssen, 

sollte sie tatsächlich in Kraft treten. 

Im einzelnen werden von der Bundessektion 14 fOlgende Punkte aufge­
griffen bzw. abgelehnt: 

Zu Ziffer 4: 

Ergänzung durch einen Absatz 4: 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport hat durch Verordnung 
festzulegen, welche Einstufungs- bzw. Aufnahmeprüfungen beim Übertritt 
von mittleren in höhere Schulen bzw. von höheren Schulen in mittlere 
Schulen je Schulart erforderlich sind. 

Zu Ziffer 6: 

§ 11 Abs. 7: 

Die Möglichkeit der Befreiung von der Teilnahme von Pflichtgegenständen 
des berufsbezogenen Bereiches wird grundsätzlich begrüßt, jeoch sollte 
hier die Wirksamkeit dieses Vorhabens durch Einbeziehung der Befrei'ung 
von Teilbereichen von Pflichtgegenständen verstärkt werden (im Werk­
stättenunterricht wird beispielweise nur eine Teilbefreiung möglich sein; 
wird diese nicht vorgesehen so wird die im Entwurf vorgeschlagene Lösung 
nicht wirksam werden können � . Außerdem hängt gerade bei höheren technischen 
Lehranstalten die Durchführung von den organisatorischen Möglichkeiten 
ab, weshalb es zweckmäßiger wäre, diese Befreiung durch die Schule selbst, 
bzw. nur auf Vorschlag der Schule aussprechen zu lassen. 

Es wird deshalb folgender Textvorschlag gemacht: 

"Bei erfolgreichem Besuch von lehrplanmäßig gleichen berufsbezogenen, 
ausgenommen fach theoretischen, Pflichtgegenständen bei erfolgreichem 
Abschluß einer öffentlichen oder mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 
Schule niedrigerer Bildungshöhe gilt dies auch für Teilbereiche einzelner 
Pflichtgegenstände; an die Schulbehörde erster Instanz tritt in diesem '. 
Falle die Schule (alternativ: In diesem Falle hat die Schule der Schul­
behörde erster Instanz einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten). " 

Zu Ziffer 8: 
§ 13 a: 

Es sollte eine Obergrenze für die Anzahl von schulbezogenen Veranstal­
tungen festgesetzt werden. Außerdem muß für den organisierenden bzw. 
teilnehmenden Lehrer eine Abgeltung vorgesehen werden. 

Eine Beschränkung des Ausmaßes der schulbezogenen Veranstaltungen im 
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Hinblick auf die entfallende Unterrichtszeit ist unbedingt vorzusehen. 
Es ist zu beachten, daß die durch schulbezogene Veranstaltungen verur­
sachte Einschränkung der Unterrichtszeit für die lehrplanmäßig vorge­
sehenen Unterrichtsgegenstände nicht die Erfüllung des Lehrplanes beein­
trächtigt. 

Zu Ziffer 9: 

§ 18 Abs. 6 

Di,ese Bestimmung sollte lauten: 

n Schüler, d.i.e wegen einer dauernden gesundheitlichen Behind&rung eine 
entsprechende Leistung nicht erbringen können, sind entsprechend den 
Forderungen des Lehrplanes unter Bedachtnahme aui den wegen der gesund­
heitlichen Behinderung erreichbaren Stand des Unterrichtserfolges zu 
'beurteilen, soweit die Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Unter­
richtsgegenstandes grundsätzlich erreicht wird. tI 

Die Formulierung: 

" • • • • • • • • • • • •  oder durch die Leistungsfeststellung gesundheitlich ge-
fäh' d t , .  11 r e waren, • • • • • • • • • • • • 

ist zu streichen. 

Begründung: 

Zeitweise gesundheitliche Behinderungen sollten nicht zu einer ver­
ringerten Leistung führen. Für solche Fälle besteht, falls erforderlich, 
die Möglichkeit der Feststellungs- und Nachtragsprüfungen. 

Die Behauptung einer gesundheitlichen Gefährdung durch die Leistungs- . 
feststellung wäre nur sehr schwer zu widerlegen (z. B. nervliche Ge­
fährdung!!) und würde in vielen Fällen zu einer Verringerung des Leistungs­
st�des führen. Auch müßte das Ausmaß der gesundheitlichen Gefährdung 
berücksichtigt werden. Es würde dadurch zu verschiedenen Leistungs­
standards kommen, 

z.B. 50 % Behinderung = 

60 % Behinderung = 

70 % Behinderung = 

usw. 

100 Silben 
90 Silben 
80 Silben 

Die Bestimmungen des § 18 Abs. 6 können vorallem für die Bildungsanstal­
ten für Kindergärten, für die Bildungsanstalten für Kindergartenpäda­
gogik und für Bildungsanstalten für Erzieher nicht voll gelten. 

Begründung: 

Die körperliche Eignung ist bereits ein Kriterium für die Aufnahme in 
Bildungsanstalten. Eine Behinderung, die zu einem späteren Zeitpunkt 
auftritt, sei es durch Unfall oder durch Manifestwerden einer latent 
�orhandenen Erkrankung (z. B. Psychose) kann unter Umständen einen Wechsel 
der Berufswahl oder einen Schulwechsel bedingen. 

Eine gesundheitliche Behinderung kann nur akzeptiert werden, wenn 

1. Kindergarten, Hort und Heimpraxis in keiner Weise beeinträchtigt 
wird, und die Betreuung der Kinder voll gewährleistet ist 
(Kinder aufn�hment aus einer Gefahrensituation herausholen, 

tragen usw. ) 
. 

2. sie durch methodische Hilfsmittel ausgeglichen werden kann. 

Die Regelung mÜßte auch für a,o. Schüler Geltung haben. 
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Zu Ziffer 11: 

§ 19 Abs. 2 

Der hinzugefügte Satz sollte lauten: 
�-,/ 

"In die Schulnachrichten und Jahreszeugniss-e sind ferner Angaben über das 
Ausmaß • • • • • • • • • • • • • • • •  11 --

-----/ 
Eine Aufnahme des Ausmaßes des Fernbleibens nur in die Schulnachrichten 
entbehrt jeder Logik. Entgegen der Meinung des BMl�S vertreten wir die 
�sicht, daß Angaben über das gerechtfertigte und nicht gerechtfertigte 
Fernbleiben in Jahreszeugnissen von besonderem pädagogischen Wert sind. 
Das IInicht gerechtfertig1:e Fernbleiben" ist ein Tatbestand der unbedingt 
vermieden werden muß. Auch in der Praxis stellt dieser Tatbestand einen 
schweren Verstoß dar und wird dementspr8chend geahndet. 

Zu Ziffer 1 2 :  

§ 20 Abs. 4 

Die derzeitige Situation hinsichtlich des Fernbleibens vom Unterricht 
in einem Pflichtgegenstand des praktischen Bereiches ist außerordentlich 
unbefriedigend. Nach der derzeit geübten Rechtspraxis kann nämlich ein 
Schüler das achtfache der wöchentlichen Stundenanzahl minus einer Stunde 
ohne ein eigenes Verschulden und dasselbe Ausmaß durch eigenes Verschul­
den (SChwänzen!) versäumen, ohne daß er zum Nachholen des Versäumnisses 
verpflichtet werden kann. Dies bedeutet, daß er praktisch vierzig Prozent 
des Unterrichtes ohne Konsequenzen nicht besuchen muß. 
Eine Änderung dieses Zustandes ist daher dringend geboten. Es wird daher 
vorgeschlagen, die Worte 

"ohne eigenes Verschulden 11 

zu streichen. 

Weiters wären die Gegenstände "Konstruktionsübungenll und "Technisches 
ZeichnenIl zusätzlich einzufügen. 

Zu Ziffer 23: 

§ 44 Abs. 1 

Bei der Erlassung einer Hausordnung für Privatschulen sind die Wünsche 
des Schulerhalters unbedingt zu berücksichtigen. 
Ansonsten 1st auch der Personalvertretung (Dienststellenausschuß) ein 
Mitspracherecht einzuräumen. 

Begründung: 

Sowohl der private Schul erhalt er als auch die Personalvertretung müssen 
sich in einem hohen Ausmaß mit eventuellen negativen Auswirkungen der 
Hausordnung beschäftigen. Sie können daher nicht bei der Erlassung der 
Hausordnung ausgeschaltet werden. 

Es wäre daher folgender Satz dem Absatz 1 anzufügen: 

"Soferne in der Hausordnung Maßnahmen gesetzt werden, die in die Mit­
wirkungskompetenz des Dienststellenausschusses fallen, so ist ent­
sprechend den Bestimmungen des Bundespersonalvertretungsgesetzes mit 
diesem zu verhandeln. Sind Rechte eines Privatschulerhalters berührt, 
so ist mit diesem das Einvernehmen herzustellen. 11 
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Zu Ziffer 27: 

§ 51 Abs. 2 

Es ist grundsätzlich sinnvoll, die verschiedenen möglichen Funktionen 
eines Lehrers nicht taxativ sondern demonstrativ aufzuzählen, um bei 
Änderungen in anderen Gesetzestexten nicht hier ebenfalls Änderungen 
durchführen zu müssen; außerdem ist hier nicht ersichtlich, warum Werk­
stätten- bzw. Bauhofleiter hier miteingeschlossen werden müssen, während 
Administratoren dies nicht sind. 

Es wird deshalb fOlgende· Änderung vorgeschlagen: 

"Außer den ihm obliegenden unterrichtlichen, erzieherischen und 
administrativen Aufgaben hat der Lehrer erforderlichenfalls die ihm vom 
Schulleiter entsprechend dem Dienstplan (Diensteinteilung) übertragenen 
Aufgaben wie z . B. Klassenvors'cand, Kustos, Fachkoordinator , zu über­
nehmen und an den Lehrerkonferenzen teilzunehmen. 

Zu Ziffer 33: 

§ 57 Abs. 11 

Dieser Absatz wird im Hinblick auf die Grundsatzuroblematik dieser 
4. SCHUG-Novelle ( keine Zustimmung der Lehrervertreter der berufs­
bildenden mittleren und höheren Schulen in den stattgefundenen Ge­
sprächen bzw. keine abschließenden Gespräche mit den Lehrervertretern) 
abgelehnt. 

Zu Ziffer 38: 

§ 61 

Auch hier wird festgestellt, daß in den bisherigen Schulgemeinschafts­
gesprächen, im Hinblick auf die Rechte und Pflichten der Erziehungs be­
reGhtigten kein Einvernehmen mit den'Lehrervertretern der berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen kein Einvernehmen erzielt werden konnte. 
Abschließende Gespräche haben nicht stattgefunden. 

Aus diesem Grunde werden die Bestimmungen des § 61 Abs. 2 abgelehnt. 

§ 62 

Verbindliche Klassen-EItern-Beratungen sind grundsätzlich abzulehnen, da 
bezweifelt wird, .daß die Aufwertung der Schulgemeinschaft durch 
legistische Zwangsmaßnahmen erfolgreich bewältigt werden kann. Insbe­
sondere dürfte auch an Schulen mit überregionalem Einzugsgebiet die 
Durchführung von verpflichtenden Klassen-EItern-Beratungen in der Praxis 
scheitern. 

. 

Es wird daher vorgeschlagen, den letzten Halbsatz wie folgt zu formu­
lieren: 

" ••••• •• • •  erfOlgen; Klassen-Eltern-Beratungen sollen jedenfalls 
in der ersten Stufe jeder Schulart durchgeführt werden bzw. sind dann 
durchzuführen, wenn dies die Erziehungsberechtigten eines Drittels der 
Schüler der betreffenden Klasse verlangen. 1I 

Zu Ziffer 41 

§ 64 

Grundsätzlich ist auch hier festzustellen, daß die vorliegenden 
Formulierungen bei den bisherigen Gesprächen nicht die Zustimmung der 
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Lehrervertreter des berufsbildenden mittleren und höheren Schulwesens 
gefunden haben. Das BMUKS hat sich auch nicht bemüht, in weiteren Ge­
sprächen eine Einigung zu erzielen. 

Prinzipiell ist festzustellen: 

Entscheidungsbefugnisse müssen auch mit Verantwortlichkeit gekoppelt 
sein. Nach Willen dieses Entwurfes trifft zwar der Schulgemeinschafts­
ausschuß die Entscheidung, der Schulleiter hat diese Entscheidungen je­
doch durchzuführen und auch diese als Organwalter des Bundes zu verant­
wqrten. Es kann nicht Aufgabe einer Novellierung eines Gesetzes sein, 
RechtsUL��c�erheiten herbeizuführen; die vorgeschlagenen ror�ulierungen 
tun dies jedoch und werfen schwerwiegende Rechtsprobleme auf: 

1. Der Schulleiter wird dem SGA weisungsgebunden, ist jedoch Organ­
walter des Bundes und hat hierin seine rechtliche Verankerung, während 
der Schulgemeinschaftsausschuß selbst außerhalb dieser Rechtsordnung 
steht. 

2. Welche Rechtspersönlichkeit besitzt der Schulgemeinschaftsausschuß ? 
3. Die Lehrervertreter und der Schulleiter sind zur Verschwiegenheit 

in fast allen Angelegenheiten der Schulverwaltung verpflichtet. 
Diese Verschwiegenheit im Interesse der Betroffenen wird durch die 
anderen Mitglieder des Schulgemeinschaftsausschusses durchbrochen. 

4. Welche Verantwortlichkeit besitzen die Lehrervertreter im Schul­
gemeinschaftsausschuß gegenüber der Lehrerkonferenz, von welcher s ie 
in den Schulgemeinschaftsausschuß delegiert wurden? 

5. Die Installierung der Mitwirkungsrechte des Schulgemeinschaftsaus­
schusses stellt teilweise eine Umgehung des Personalvertretungsge­
setzes dar. 

Über diese grundsätzlichen Bemerkungen hinaus, die sich im wesentlichen 
auf die Formulierung "Entscheidung" im Entwurf § 64 Abs. 2 Ziff. 1 be­
ziehen, wären fOlgende weitere Einzelanmerkungen angebracht: 

Zu § 64 Abs. 2 Ziff. 2 lit. e des Entwurfes :  

Die Aufgabe der Beratung insbesondere über die Verwendung von der 
Schule zur Verwaltung übertragenen Budgetmittel ist offenbar aus der 
Sicht der ARS entstanden. In der BMHS, insbesondere an den HTL, ist 
es undenkbar, daß hier über sämtliche der Schule zur Verwaltung 
übertragenen Budgetmittel mit dem Schulgemeinschaftsausschuß 
Beratungen gepflogen werden. Es kann sich hier wohl nur um eine 
Auswahl hinsichtlich der Mittel zur. Ausgestaltung der Kustodiate 
(Lehrmittelsammlungen) handeln. 

Dieser Punkt wäre daher entweder vollständig.zu streichen oder ent­
sprechend anzupassen. 

Zu § 64 Abs. 9 des Entwurfes: 

Die Einschränkung der Frist für die Einberufung auf eine Woche ist 
eine unbillige Verschärfung und läßt sich sicherlich nicht immer 
realisieren. 
Ebenso unrealistisch ist es, innerhalb der ersten sechs Wochen, in 
welchen erst das gesamte Schulgeschehen des neu anlaufenden Schul­
jahres organisiert werden muß, den Schulgemeinschaftsausschuß ein­
berufen zu müss�n. 

Es wird· daher vorgeschlagen, die Frist für die Einberufung wie bis­
her bei zwei Wochen zu belassen. 
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Die erste Sitzung des Schulgemeinschaftsausschusses im Schuljahr sollte 
spätestens 14 Tage nach der Neuwahl der Vertreter des Schulgemeinschafts­
ausschusses stattfinden. 

Dadurch können an der ersten Sitzung die neugewählten Vertreter teil­
nehmen und nicht wie im Entwurf vorgesehen die Vertreter des abgelaufenen 
Schuljahres. 

Zu § 64 Abs. 17: 
Der Satz "Der Schulleiter hat für die Durchführung der Beschlüsse des 

Schulgemeinschaftsausschusses in den Fällen des Abs. 2 2iff. 1 
zu sorgenlf 

hat hinsichtlich der rechtlichen Bedenken, die vorstehend und einleitend 
geäußert ��rden, zu entfallen. 

Zu § 64 Abs. 14: 

Wenn schon die Heranziehung von diversen innerschulischen und auch 
außerschulischen Funktionsträger in Erwägung zu ziehen ist, so sollte 
hier ebenfalls nur eine demonstrative und keine taxative Aufzählung er­
folgen, da sicherlich weitere Funktionsträger wie Administrator, Werk­
stättenleiter, Kustos, Fachkoordinator zu einzelnen Tagesordnungspunkten 
notwendig sein wird. 

Der erste Satz des Abs. 14 wäre entsprechend umzuformulieren. 

Zu § 64 Abs. 18: 

Die hier vorgesehenen Bestimmungen stellen eine Überformalisierung mit 
einer besonderen Erschwernis für den Schulleiter dar. Wenn die Schul­
gemeinschaft wirklich funktioniert, dann müßte auch das Interesse zur 
Teilnahme an den Sitzungen des Schulgemeinschaftsausschusses vorhanden 
sein; eine unverzügliche neuerliche Sitzung erscheint deshalb überflüssig. 

Es .. wird daher vorgeschlagen, den ersten Satz folgendermaßen zu formulierer 

"Kann der Schulgemeinschaftsausschuß in den Fällen des Abe. 2 Ziff. 1 
lit. a und c bis j keine Entscheidung treffen, weil die Beschlußfähig­
keit nicht gegeben ist, hat der Schulleiter zu entscheiden und in der 
nächsten Sitzung des Schulgemeinschaftsausschusses über diese Entschei­
dung zu berichten. 1I 

Diese Formulierung findet eine Entsprechung im § 7 Abs. 3 des Bundes­
schulaufsichtsgesetzes und scheint hinsichtlich der dem Schulleiter über­
tragenen zusätzlichen Aufgaben durchaus als gerechtfertigt. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, daß der vorliegende Gesetzesentwurf 
außerordentlich kompliziert ist und teilweise der Absicht� die Sehulpartner­
schaft auszubauen, widerspricht. Es erscheint daher eine Uberarbeitung und 
�traffung unbedingt notwendig. Vorher müßten jedoch mit den Lehrervertretern 
des berufsbildenden mittleren und höheren Schulwesen Gespräche geführt wer­
den, um auch mit diesen das Einvernehmen (entsprechend den Versprechungen 
des früheren Unterrichtsministers Dr. Zilk) herzustellen. 
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" , 1010 Wien, Teinfaltstraße 7, Telefon 63 96 61, Fernschreiber 1 14402 göd a (JJ@@ 
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L 

An das 

Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Sport 

Minoritenplati 5 

101,,), wi e n 

Unser Zeichen - bitte anführen Ihr Zeichen Wien, 
Zl. 8.806/85 - VA/Bru 

(zu 4. 826/85) 
Zl.12.940/6-III/2/85 10. April 1985 

Betr. : Entw. /4. SchUG-Novelle; 
�achreichung einer Stellungnahme 

OVR: 0046655 

Unter Bezugnahme auf unser Sch�eiben vom 26. 3. 1985, 

Zl. 4. 826/85, betreffend Entwurf einer 4. Schulunterrichts­

gesetz-Novelle übermitteln wir im Nachhang die Stellung­

nahme unserer Bundessektion Berufsschullehrer und ersuchen 

um Berücksichtigung. 

Beilage 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 

zeichnet 

/({��::" 
,',,_,...;.-,:_ v 

\, Jfbn:!l�::l8; ;'tJ;'��� r,/ 
.:-:., /, 

.. �� -:::::::;� . 
Vorsitzender 

ang.: 1 2. ArR. '198, 
Zahl: 

/1 
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Osterreichischer Gevverkhaftsbn:1 
" 0; �!e!!��!5�� I OFFEN �'J����jt �:�.�t. 

1150 Wien, HütteldorferstraBe 7-17, Tel. 922691/51 DW i . r I 181" ') 8 1 85 
W,Il"'.,.... . .ff ....... . 

L 

Gewerkschaft 
öffentlicher Dienst 
Prä8iditnn 

Teinfaltstraße 7 
1010 Wien 

"". $ekt . . ••• • ••.• •••••••• 

l=otokopie: Vorsitzende 
Olenstr., Besold. Raf. 
Stat. u. beide ZS 

Unser Zeichen - bitte anführen 

Ir-�. E/l)) 
Ihr Zeichen Wien, 

1985-03-25 

VORAKl' NICHT ABGELEGT {VA 
Stellungnahme:<Zl. 4.826/85'- VA/Bru 

Ehtw./4. SchUG-Novellej 
Begutachtung 

Die Bundessektion BerufsschullerJ'er hat sich mit dem Entwurf zur 4. SchUG­
Novelle beschäftigt und möchte dazu folgende Änderungswünsche bekanntgeben: 

§ 13 a Abs. 1 
. . . . . . .. Die Erkl� darf nur erfolgen, wenn sichergestellt ist, daß 
die freiwillige Teilnahme der erforderlichen Lehrer gegeben ist. 

§ 20 
Die Entscheidungen nach § 20 Abs. 6 SchUG sind in die Zeugnisse einzubauen. 

Die Nichtberechtigung ztnn Aufsteigen wird dem Schüler bzw. Erziehungsbe­
rechtigten auf zweifache Weise mitgeteilt. Durch eine Zeugnisklausel und 
durch eine gesondert ausgefertigte und nachweislich zugestellt Entscheidung. 
Wird die Entscheidung mit Rechtsmittelbelehrung in das Zeugnis aufgenommen, 
so ergibt sich eine wesentliche Arbeits- und Kostenersparnis. 

§ 51 
Zusatz zur begehrten Novellierung: 

. . . . .. Die lt. § 51 obliegenden Verpflichtungen treffen den Lehrer hin­
sichtlich schul bezogener Veranstal tungen nur insoweit, als er seine frei­
willige Teilnahme daran erklärt. 

Banerkung: Auf diesem Umweg darf keine Erweiterung der Dienstpflichten des 
Lehrers erfolgen. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der genannten Novelle 
ist für die Mehrarbeit der Lehrer bei schulbezogenen Veranstaltungen eine 
gehaltsrechtliche Abgeltung vorzusehen. 

§ 59 Abs. 4 
Hier ist vorgesehen, daß Schülervertreter bis höchstens fünf Unterrichts-

DVR:0046655 ./ . 
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stunden je Semester für die Abhaltung von Versanmlungen bean��chen 
können. 

PUr den Berufsschulbereich mit seiner knappen Schulzeit und seinem großen 
Stoffangebot in dieser geringen Schulzeit erscheint diese Anzahl weitaus 
zu hoch gegriffen. Es ist für 

ganzjährige Berufsschulen höchstens 4 Unterrichtsstunden je Semester 

und für lehrgangsmäßige Berufsschulen bis höchstens 2 Unterrichts­
stunden je Lehrgang 

vorstellbar. Ober diese Zahlen wurde auch mit den Schülervertretern der 
Berufsschulen in Vorgesprächen zu dieser Novelle das Einvernehmen erzielt. 

§ 59 ahs. 6 und 3 64 
Der bisher vorhandene zweite Satz ist in der Novelle nicht mehr vorgesehen. 
Er soll aber dennoch wieder vorgesehen werden. 

Ebenso ist dafür nach wie vor im § 64 Vorkehrung zu treffen, daß bei 
schwerwiegendem ordnungswidrigem Verhalten und bei Gefahrdung eines erfolg­
reichen Abschlusses der betreffenden Schulstufe die Wählbarkeit vom SGA 
aberkannt werden kann. 

§ 61 ahs. 2 lit. a und b 

Wegen der Kürze der Lehrgänge an Berufsschulen ist dieses Mitbestimmungsrecht 
im SGA ,  sowie die Behandlung im SGA nicht anwendbar und würde die dzt. be­
stehende Effektivität derartiger Entscheidungen wegen der Fristen für die 
Bildung und Einberufung des SGA unmöglich machen. 

Diese Bestimmungen müßten daher für Berufsschulen ausgesetzt werden und in 
diesem Bereich die bisherige Regelung in Kraft bleiben. 

§ 62 
Auch die geme1n.samen Beratungen zwischen Lehrern und Erziehern, sowie Klassen­
elternberaturigen sind an lehrgangsmäßigen Berufsschulen undurchfUhrbar . Die 
betreffenden Passagen haben daher für Berufsschulen zu entfallen. 

Mit gewerkschaftlichen Grüßen 
für die Bundessektion 

l4.fL�l� f-
Ing. Gerhard Ebert 
Vorsitzender 

23/SN-128/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 17 von 20

www.parlament.gv.at



GEWERKSCHAFT ÖFFENTLICHER DIENST 
BUNDESSEKTION PFLICHTSCHULLEHRER 
1010 \'Jien, Teinfaltstraße 7 

Stellungnahme zum Entwurf der 4. Schulunterrichtsgesetz-Novelle 

Allgemeines: 

1. Grundsätzlich ist die Vertiefung der Schulpartnerschaft zu begrüßen. 

2. Einzelne Punkte im EnbJurf, �'Ji2 § 57 a wurlen nicht besprochen; deshalb 

gehören weitere wesentliche Punkte des Entwurfes, wie z. B. die Erziehungs­

mittel, neu verhandelt. 

3. Zustirrmung zur Schulpartnerschaft nur, wenn der Minister seine Zusage be­

treffend Abgeltung des Mehraufwa�des fOr die Lehrer einhält (siehe Tele­

grarrm vom 15. März 19B5 an Bundesminister Dr. Herber:: :'!oritzJ. 

Zu den einzelnen Punkten: 

Zi Her 7: Die TaLr.chme arn Förderunterricht gehört vereinheitlicht. Der 

Lehrer entscheidet über die Veroflichtung zur Teilnahme, der 

Formalakt zur Teilnahme am Förderunterricht (Anmeldung durch den 

Schüler) soll weg�allen. 

Ziffer 8: Die Initiative zu den schulbezogenen Veranstaltungen soll von der 

Klasse bzw. von der Schulkonferenz ausgehen. Das Klassen- oder 

Schulforum erklärt eine Veranstaltung zur schulbezogenen Veran­

staltung. 

Die Teilnahme der Freiwilligkeit durch den Lehrer muß gesichert sein! 

Ziffer 1 1: Das gerechtfertigte bzw. das nichtgerechtfertigte Fernbleiben: vom 

Unterricht durch den Schüler soll nicht nur in den Schulnachrichten, 

sondern auch in den Zeu�nissen aufgenorrmen werden. 

Ziffer 12: In der 4. (ausgenommen an Sonderschulen) und der 8. Schulstufe sind 
die Erziehungsberechtigten gegen Ende des 1. Semesters oder am Be�inn 

des 2. Semesters des Unterrichtsjahres über die weiteren Bildungs­

möglichkeiten zu informieren. Die Erziehungsberechtigten sind von 

der Infonmationsmöglichkeit nachweislich in Kenntnis zu setzen. 

Ziffer 17: Der Ausdruck " hat die Sohulbehörde " ist durch den Ausdruck "hat der 

Schullei ter" zu ersetzen. 

Ziffer 22: Es ist eine Klärung notwendig, wer den Schüler dazu verhalten kann, 

Beschädigungen oder Beschmutzungen zu beseiti�en. Es ist auch zu 

klären, wer einen entsprechenden Kostenersatz verlangen kann. 

(Schulerhalter) 
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Ziffer 26: Bei den Maßnahmen der Erziehungsmittel gehärt sowohl das Klassen­

als aucn das Schulforum herausgenommen. Ebenso ist der Schulge-

Ziffar ___ 4" 

Jnd 35: 

Zi ·Her 

meirschaftsaussc�u:3 zu streichen. 

Begr·Jncung: Eine entsprechende Information der diversen Foren wäre 

unbe�ingt notwendig und äußerst zeitaufwendig. Das Urteilen von 

EI ter" iJber k',i .,der anderer Eltern ist zu vermeiden. Diese Best iITTT,u::g 
w'�rCe in das Fami lienrecht anderer eingrsi -fan. 

7" diesen Zif-:::er:: , in denen d ie Rechte cer Schüler behc:ndelt 'Ne:,jen, 

werden Verhandlungen verlangt. Dies deshalb, da mit der Gewerkschc:ft 

L5ffs'-':licher Dienst in diesen Fragen nicht verhande lt wurde. 

RechteCJnd Pflichten der Erziehun�sberechtigten be-

g2ng ,-,,:::rauszunehmen .  Im ,';bs. 2 Zif. � lit. e ist das \�ort "Beteili­
glJrg" ��rch das \�ort "Stellungnahne" zu ersetzen. {l,bs. 2 Zif. 2 
ist einschlie5lich des letzten Satzes zu streichen. 

§ S2 - Be der 9. Schulstufe (ausgenommen am Polytechn. Lehrsang) 

K8rnen gemeinsame Beratungen zwischen Lehrern und Erziehungsberech-:igtsn 

in Rahmen von Klassenelternberatungen erfolgen. Der letzte Satz ist 

zu streichen. 

8eg:,'�ndung: In der 1. bis zur 8. Schulstufe sowie im Polytechnischer: 

Lehrgang wird diese .Aufgabe vom Klassenforum abgedeckt. 

Ziffer 40: Im § 63 a wird das Klassen- und Schulforum eingeführt. 

Im § 53 a Abs. 2 Zif. 1 gehärt lit. f und i ersatzlos gestrichen. 

Abs. 3 gehört der 2. Satz geändert. Statt "sofern cis:, SC.�cjl-
leiter anwesend ist, führt jedoch dieser dE� V=�3�-:=" 
muß es heißen "sofern der Schulleiter 3nwesend ist, 

kann dieser den Vorsitz übernehmen". 

Abs. 4 wird das Verlangen auf Einberufung des KlassenforLms 

durch den Klassenelternvertreter allein abgelehnt. 

Außerdem war dies nicht Gegenstand der Verhandlungen. 

Abs. 7 ist in den Fällen des Abs. 2 Zif. 2 sicherzustellen, 

daß keine Abstimmung erfolgt. Der Satz "Ebenso geht 

die Zuständigkeit • . .  gegeben ist" ist ersatzlos zu 

streichen. 
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Im § 53 a Abs. 9 wäre der letzte Satz so abzuändern, daß pro Schul­

jahr nur eine Sitzung stattzufinden hat. Der Ein­

schub "davon die erste innerhalb der ersten 5 ��ocllen" 

gehört eliminiert. 

Abs. 11 gehört im 3. Satz nach dem Wort Schulleiter ein Punkt. 

Der Rest ist zu streichen. 

Abs. 12 ist bei Beschlußunfähigkeit keine neuerliche Sitzung 

einzuberufen, sondern der Schulleiter hat unabhängig 

von der Anzahl der Anwesenden, nachdem eine hö:lb-

stündige Unterbrechung abgehalten wurde, zu ent­

scheiden. Der letzte Satz muß heißen: " Ist die 

Erlassung oder ,Ä,nderung der Hausordnung aus Gründen 

der körperlichen Sicherheit erforderlich und kann 

eine Entscheioung des Schul�orums nicht erfolgen, 

so geht die Zuständigkeit zur Entscheidung auf die 

Schulkonferenz über. " 

/�.bs. 13 '..Jurde die Beteiligung des Klassensprechers 
. " 

nlCnL: vsr-

handelt, Es sind daher neue Beratungen aufzunehmen. 

Abs. 1 5  Der letzte Satz ist zu streichen. 

Ziffer 41: Um die Einheitlichkeit der Schulpartnerschaft in der Pflichtschule 

herzustellen, ist auch für den Polytechnischen Lehrgang das Klassen­

und Schulforum vorzusehen. 

Für die Bundessektion Pflichtschullehrer 

Ichischer Gewer1<schaftsbund 
�JjtaW1a .. r :  t '-

(Fritz Neuge auer) 
Vorsitzender 

� 
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